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ENTWURF -

noch nicht rechtsverbindlich!

Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

1. Im Baugebiet „Wohnen“ sind Wohnungen allgemein zulässig.

Im ersten Vollgeschoss sind zusätzlich allgemein zulässig:

- Räume für freie Berufe und solche Gewerbetreibende, die ihren Beruf in ähnlicher Art

ausüben.

- Nutzungen, die das Wohnen nicht stören, wie der Versorgung des Gebiets dienende

Läden, nicht störende Handwerksbetriebe sowie kirchliche, kulturelle, soziale,

gesundheitliche und sportliche Einrichtungen.

Im Baugebiet „Wohnen“ sind Schank- und Speisewirtschaften ausnahmsweise zulässig.

Maß der baulichen Nutzung

2. Im Baugebiet „Wohnen“ wird als zulässige Grundfläche die im zeichnerischen Teil

festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. Ausnahmsweise darf diese

zulässige Grundfläche durch die sich aus der textlichen Festsetzung Nr. 10 ergebende

Grundfläche überschritten werden.

3. Im Baugebiet „Wohnen“ darf die zulässige Grundfläche nach der textlichen Festsetzung

Nr. 2 durch die Grundflächen von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberkante,

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, sowie durch Wege, Anlagen der

Gartengestaltung, Spielflächen, Fahrradabstellanlagen sowie weitere oberirdische

Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszwecke des Baugebiets „Wohnen“

dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,90

überschritten werden.

4. Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind im Baugebiet „Wohnen“ die Flächen

von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen

Treppenhäuser und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen.

5. Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche im Baugebiet „Wohnen“ bleiben Flächen

von Abstell- und Technikräumen sowie zugehörige Erschließungsflächen im 1.

Vollgeschoss auf der Fläche zwischen den Punkten ABCDEFA unberücksichtigt.

6. Im Baugebiet „Wohnen“ sind oberhalb der festgesetzten Oberkanten von 61,3 m über NHN,

64,6 m über NHN und 65,0 m über NHN Schornsteine, Lüftungsrohre, Aufzugsanlagen,

Austrittsbauwerke für Dachterrassen, Solaranlagen sowie einzelne Dachaufbauten, die

ausschließlich der Aufnahme von technischen Einrichtungen dienen, bis zu einer Höhe von

2,0 m über der festgesetzten Oberkante ausnahmsweise zulässig, wenn sie mindestens im

Maß ihrer Höhe von der Außenkante des obersten Geschosses zurücktreten.

7. Die im Baugebiet „Wohnen“ festgesetzten Oberkanten von 54,6 m über NHN, 58,0 m über

NHN und 61,3 m über NHN dürfen durch Brüstungen um bis zu 0,4 m überschritten

werden. Dies gilt nicht, wenn hierdurch die bauordnungsrechtlich vorgeschriebene Tiefe

der Abstandsflächen unterschritten wird.

8. Im Baugebiet „Wohnen“ dürfen die Deckenoberkanten von Tiefgaragen (einschließlich

Technikflächen) auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen eine Höhe von 43,6 m

über NHN nicht überschreiten. Dies gilt nicht für die Tiefgaragenzufahrt und technische

Aufbauten wie Lüftungsanlagen.

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

9. Im Baugebiet „Wohnen“ sind die Gebäude entlang der Linie YZ ohne seitlichen

Grenzabstand zu errichten.

10. Für die baulichen Anlagen im Baugebiet „Wohnen“ kann oberhalb des 1. Vollgeschosses

ein Vortreten von Gebäudeteilen, und zwar für Balkone, Loggien, Erker oder ähnliche

Vorbauten ausnahmsweise zugelassen werden:

- entlang der Wiesbadener Straße um bis zu 0,8 m vor die Baugrenze, sofern die

summierte Länge der vortretenden Gebäudeteile pro Geschoss nicht mehr als die Hälfte

der betroffenen Fassadenlänge einnimmt.

- entlang der privaten Grünfläche um bis zu 0,6 m vor die Baugrenze, sofern die

summierte Länge der vortretenden Gebäudeteile pro Geschoss nicht mehr als ein Drittel

der betroffenen Fassadenlänge einnimmt.

- entlang der Linien DE und GH um bis zu 0,3 m vor die jeweilige Baugrenze, sofern die

summierte Länge der vortretenden Gebäudeteile pro Geschoss nicht mehr als die Hälfte

der betroffenen Fassadenlänge einnimmt.

In den übrigen Bereichen ist ein Vortreten von Balkonen, Loggien, Erkern oder ähnlichen

Vorbauten vor die Baugrenze unzulässig.

11. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Garagen unzulässig.

Dies gilt nicht für Tiefgaragen.

Immissionsschutz

12. Zum Schutz vor Verkehrslärm muss entlang der Wiesbadener Straße in Wohnungen mit

mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindestens ein Aufenthaltsraum mit mindestens einem

Fenster zum Blockinnenbereich ausgerichtet sein. Von der Regelung ausgenommen sind

Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zum Blockinnenbereich

ausgerichtet sind.

Für diese Wohnungen sowie für Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen, die

ausschließlich entlang der Wiesbadener Straße ausgerichtet sind, gilt Folgendes:

- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen müssen in mindestens einem

Aufenthaltsraum,

- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen in mindestens der Hälfte

der Aufenthaltsräume

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher

Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein

Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen

bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.

13. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen für Wohnungen, deren Räume ausschließlich zur

Linie AF ausgerichtet sind:

- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen in mindestens einem

Aufenthaltsraum,

- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen in mindestens der Hälfte der

Aufenthaltsräume

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher

Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein

Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen

bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.

14. Zum Schutz vor Lärm sind die Decken und Seitenwände der Rampen der Tiefgarage bis zu

einer Tiefe von 10 m schallabsorbierend (α

w

 > 0,7) auszuführen.

15. Zum Schutz vor Verkehrslärm sind entlang der Wiesbadener Straße mit Gebäuden baulich

verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) nur als verglaste

Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig.

Von dieser Regelung ausgenommen sind Wohnungen, die über mindestens einen baulich

verbundenen Außenwohnbereich verfügen, der zum Blockinnenbereich ausgerichtet ist.

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, die nur entlang

der Wiesbadener Straße orientiert sind, ist mindestens ein baulich verbundener

Außenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten.

Von den Regelungen nach den Sätzen 1 bis 3 ausgenommen sind baulich verbundene

Außenwohnbereiche des obersten Geschosses mit in diesen Bereichen zurückgesetzten

Außenwandflächen.

Grünfestsetzungen

16. Im Baugebiet „Wohnen“ ist pro angefangener 1.000 m² Grundstücksfläche mindestens ein

gebietstypischer, standortgerechter, großkroniger Laubbaum mit einem

Mindeststammumfang von 18-20 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang

nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die

vorhandenen gebietstypischen, standortgerechten, großkronigen Laubbäume mit einem

Mindeststammumfang von 80 cm einzurechnen.

17. Im Baugebiet „Wohnen“ sind alle Dachflächen des obersten zurückgestaffelten

Geschosses einfach intensiv mit einem mindestens 15 cm starken, durchwurzelbaren Teil

des Dachaufbaus zu begrünen; dies gilt nicht für technische Einrichtungen,

Belichtungsflächen und Terrassen. Der Flächenanteil von technischen Einrichtungen,

Belichtungsflächen und Terrassen darf in der Summe maximal 30 % betragen. Die

Beschränkungen des Satzes 2 gelten nicht für Anlagen zur Nutzung solarer

Strahlungsenergie, deren darunterliegende Flächen mindestens extensiv begrünt werden.

Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

Innerhalb der Flächen IJKLMNOPQRSTI sowie UVWXU ist die einfache Intensivbegrünung

auf einer Fläche von insgesamt mindestens 280 m² als Biodiversitätsdach auszuführen;

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind innerhalb dieser Flächen unzulässig.

Zur Gewährleistung einer biologischen Vielfalt im Sinne des Biodiversitätsdachs muss auf

mindestens 50 % der Fläche des Biodiversitätsdachs der durchwurzelbare Teil des

Dachaufbaus mindestens 40 cm betragen. Pro angefangener 10 m² Fläche des

Biodiversitätsdachs ist mindestens ein Biotopelement einzubringen. Biotopelemente im

Sinne der Festsetzung sind Totholzelemente, Steinelemente, feuchte Senken und

Nisthilfen für Insekten. Mindestens 25 % der Biotopelemente sind als Steinelemente und

maximal 25 % als Totholzelemente anzulegen.

18. Im Baugebiet „Wohnen“ sind die nicht überbaubaren Grundstücksflächen gärtnerisch

anzulegen und zu unterhalten. Hiervon ausgenommen sind Wege, Zufahrten einschließlich

Tiefgaragenzufahrten sowie Anlagen der Gartengestaltung, Spielflächen, überdachte und

offene Fahrradabstellanlagen und weitere oberirdische Nebenanlagen und Einrichtungen,

die dem Nutzungszweck des Baugebiets dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen.

Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Dies gilt auch, wenn

unter diesen Tiefgaragen (einschließlich Technikflächen) hergestellt werden.

19. Die Erdschicht über den unterirdischen baulichen Anlagen muss im Baugebiet „Wohnen“

im Mittel 0,80 m betragen und bepflanzt werden. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt

nicht für Wege, Zufahrten einschließlich Tiefgaragenzufahrten sowie für Anlagen der

Gartengestaltung, Spielflächen, überdachte und offene Fahrradabstellanlagen und weitere

oberirdische Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck des Baugebiets

dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und

bei Abgang nachzupflanzen.

20. Im Baugebiet „Wohnen“ und innerhalb der privaten Grünfläche ist eine Befestigung von

Wegen und Zufahrten nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch

Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau,

Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.

Sonstige Festsetzungen

21. Die Fläche a ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Benutzerinnen und

Benutzer sowie Besucherinnen und Besucher des westlich angrenzenden Grundstücks

Wiesbadener Straße 56 / Helgolandstraße 21-23 sowie mit einem Leitungsrecht zugunsten

der Verfügungsberechtigten des Grundstücks Wiesbadener Straße 56 / Helgolandstraße

21-23 zu belasten.

22. Im Baugebiet „Wohnen“ sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche

Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich die Vorhabenträgerin im

Durchführungsvertrag verpflichtet.

0 5 10 20 30 40 50 m

Maßstab  1 : 500

Hinweise

1. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

2. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans treten alle bisherigen

Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9

Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

3. Die Regelungen zum förderfähigen Wohnraum und weiteren Bestandteilen des Berliner

Modells der kooperativen Baulandentwicklung sind Gegenstand des

Durchführungsvertrags zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

4. Die Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind im Bereich des Vorhaben- und

Erschließungsplans mit dessen Inhalten identisch. Der Vorhaben- und Erschließungsplan

umfasst das Baugebiet „Wohnen“ und die private Grünfläche.

Vorhabenträgerin

Prime Area GmbH

Liebenberger Damm 16b

16559 Liebenwalde

Die vermessungstechnische Richtigkeit wird bescheinigt.

Berlin, den 26.02.2025

T e s c h

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
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Bemaßung

Maßstab  1 : 100
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Die im Internet veröffentlichte Planfassung stimmt mit dem unterschriebenen

analogen vorhabenbezogenen Bebauungsplan überein.
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